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AARGAUER NUMMER

SCHWEIZER KUNST
ART SUISSE ARTE SVIZZERA

|p

OFFIZIELLES ORGAN DER GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER MALER BILDHAUER UND ARCHITEKTEN

ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ PITTORI SCULTORI E ARCHITETTI SVIZZERl

JÄHRLICH 10 NUMMERN

10 NUMÉROS PAR AN

N° 10
DEZEMBER 1948

DÉCEMBRE 1948

ER, Malt sich ,wie er sich gefallt.SO SUE-HT MAN DENN ZU JEDER =FRLST
IM BILDE., ZWAR N ICHT WIE ER 1ST;
DOCH WAS ER SELBER VON S>ICH HÄLT.

Paul Êic/ienÈerger

Anregungen und Vorbehalte
In unsern Statuten wird als Zweck der Gesellschaft die Förde-

rung und Entwicklung der schweizerischen Kunst und die Wah-
rung der Standesinteressen der Mitglieder in künstlerischer, mate-
rieller und rechtlicher Hinsicht genannt. Die Meinungsverschieden-
heiten, die in den Diskussionen der Delegiertenversammlungen von
Sitten und Zürich zum Ausdruck kamen und das unbestreitbare
malaise bei einer grossen Anzahl von Mitgliedern, legen eine Ueber-
prüfung des Gesellschaftszweckes und der Möglichkeiten ihn zu
erreichen, nahe. Die Sektion Aargau wollte schon bei einer früher-
en Gelegenheit die Frage nach den Zielen und Grenzen unseres
Verbandes stellen. Sie unterliess es, weil ihr eine Ausprache, ohne
gründliche Vorbereitung in den Sektionen wenig Abklärung ver-

sprach. Hingegen benutzt sie die Aargauer Nummer unseres Mit-
teilungsblattes, zur Darlegung der Auffassungen eines ihrer Mit-
glieder und hofft damit eine Diskussion, die ihr notwendig er-
scheint, zu eröffnen.

Kunstförderung ist von der Förderung der Künstlerschaft nicht
zu trennen die Satzungen hätten desshalb den Gesellschaftszweck
kaum anders umschreiben können. Das Voranstellen der « För-
derung und Entwicklung der schweizerischen Kunst », lässt auch
erkennen, dass man diesem Zweck den gebührenden Vorrang vor
der Förderung der Intressen der Künstlerschaft zusprechen wollte.
Ein wesentlicher Teil der Meinungsverschiedenheiten beruht da-
rauf, dass die Unterordnung des einen Zweckes unter den andern
nicht mehr klar erkannt und anerkannt wird.

Die G.S.M.B.&.A. ist sehr gross geworden und hat sich aus-
serordentlich in die Breite entwickelt. Viele Sektionen sehen einen
Zuwachs ihres Ansehens in der Anzahl ihrer Mitglieder. Was früher
ein Zusammenschluss frei schaffender Künstler war, vereinigt
heute neben denjenigen Kollegen, die das Glück haben, frei arbeiten
zu können und jenen, die durch die Ungunst der materiellen Ver-
hältnisse zur Annahme eines bürgerlichen Ergänzungsberufes ge-
zwungen sind, viele künstlerisch Tätige, die in der Sicherheit eines
bürgerlichen Berufes verankert, in unsern Reihen Anerkennung
und Förderung für ihr nebenher gehendes Schaffen suchen. Man
kann deshalb die Gesellschaft nicht mehr gut als die Vertreterin
eines Berufstandes bezeichnen und gänzlich falsch wäre es sie aU den
Rahmen für gewerkschaftliche Tendenzen benutzen zu wollen. In ei-
ner Gewerkschaft sind bekanntlich alle Mitglieder gleichgestellt. Sie
wahrt deren materielle Interessen und überlässt die berufliche Wer-
tung ihrem Gegenspieler, dem Unternehmer. Ein Künstlerverband,
besonders, wenn er so gross ist wie unsere Gesellschaft und Mit-
glieder sehr verschiedener materieller und künstlerischer Grund-
läge hat, kann nicht über einen Leisten schlagen. Sein Ansehen
besteht ja einzig in der Wertschätzung, die die einzelnen Mit-
glieder als Künstler gemessen. Aus der Mitgliedschaft als solche
Rechte herzuleiten, ist deshalb nicht angängig, weil es zu einer
Nivellierung auf Kosten der tragenden künstlerischen Persönlich-
keiten führen würde. Die verständliche Reaktion derselben wäre
aber früher oder später eine Sezession. Die G.S.M.B.&.A. hat schon
schmerzliche Abspaltungen erlebt und wird vermeiden müssen
unverantwortlicher Gleichmacherei zuliebe ihr Ansehen und ihren
Einfluss aufs Spiel zu setzen. Niemand wird bestreiten, dass die
Bewertung der Werke von Zeitgenossen sehr subtil ist und grosse
Anforderungen an den Bewertenden stellt. Fehlentscheide sind
unvermeidbar. Sie fallen aber meistens in den Grenzgebieten der
Qualität. Wird dafür gesorgt, dass wirklich nur Kollegen, die die
Voraussetzungen für das schwere Amt erfüllen, mit der Jurierung
betraut werden und hält man darauf, durch strengen Wechsel,
alle künstlerischen Richtungen zu Wort kommen zu lassen, dann
ist auch alle mögliche Gewähr einer gerechten Auslese geboten.
Juryfreie Ausstellungen verbietet schon die Platzfrage. Was in
einem kleinen exclusiven Kreis vielleicht möglich ist, könnten in
einem grossen Verband nur die anerkanntesten Künstler für sich
beanspruchen. Diese haben sich aber u. W. noch nie gegen die
Jurierung ausgesprochen. Die Zahl der Unzufriedenen bleibt immer
konstant, sie wird durch keine Aenderung der Methode verringert,
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